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a) diese Verordnung,

b) die Nachweisverordnung,

c) die Entsorgungsfachbetriebeverordnung und

d) die Abfallverzeichnis-Verordnung,

3. das Recht der Abfallverbringung,

4. Art und Beschaffenheit von gefährlichen Abfällen,

5. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belästigungen, die von Abfällen ausgehen können, und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder
Beseitigung,

6. sonstige Vorschriften des Umweltrechts, die im Zusammenhang mit der Sammlung, der Beför-
derung, dem Handeln oder dem Makeln von Abfällen von Bedeutung sind,

7. Bezüge zum Güterkraftverkehrs- und Gefahrgutrecht sowie

8. Vorschriften der betrieblichen Haftung.

Anlagen 2 bis 4

(hier nicht wiedergegeben)

Anzeige- und Erlaubnisverordnung Anl. 2–4 AbfAEV 2c
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2d. Verordnung über die Bewirtschaftung von
gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten

Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung –
GewAbfV)1)

Vom 18. April 2017
(BGBl. I S. 896)

FNA 2129-56-5
zuletzt geänd. durch Art. 3 VO zur Änd. abfallrechtlicher Verordnungen v. 28.4.2022 (BGBl. I S. 700)

Auf Grund
– des § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und des § 65 Absatz 2 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes2) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) nach Anhörung der
beteiligten Kreise und unter Wahrung der Rechte des Deutschen Bundestages
und

– des § 10 Absatz 1 Nummer 2 und 3 und Absatz 2 Nummer 1 bis 4 sowie des
§ 16 Satz 1 Nummer 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes2) nach Anhörung der
beteiligten Kreise

verordnet die Bundesregierung:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2. Gewerbliche Siedlungsabfälle
§ 3 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von gewerb-

lichen Siedlungsabfällen
§ 4 Vorbehandlung von gewerblichen Siedlungsabfällen
§ 4a Umgang mit verpackten Bioabfällen
§ 5 Gemeinsame Erfassung und Entsorgung von Kleinmengen
§ 6 Anforderungen an Vorbehandlungsanlagen
§ 7 Überlassung von gewerblichen Siedlungsabfällen, die nicht verwertet werden

Abschnitt 3. Bau- und Abbruchabfälle
§ 8 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von bestimmten

Bau- und Abbruchabfällen
§ 9 Vorbehandlung und Aufbereitung von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen

Abschnitt 4. Gemeinsame Vorschriften
§ 10 Eigenkontrolle bei Vorbehandlungsanlagen
§ 11 Fremdkontrolle bei Vorbehandlungsanlagen
§ 12 Betriebstagebuch
§ 13 Ordnungswidrigkeiten
§ 14 Übergangsvorschrift
§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage (zu § 6 Absatz 1 Satz 1) Technische Mindestanforderungen für Vorbehandlungsanlagen

1) Amtl. Anm.: Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der tech-
nischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241
vom 17.9.2015, S. 1).

2) Nr. 1.
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Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich. (1) Diese Verordnung gilt für die Bewirtschaf-
tung, insbesondere die Erfassung, die Vorbehandlung, die Vorbereitung zur
Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige Verwertung,
1. von gewerblichen Siedlungsabfällen und
2. von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen.

(2) Diese Verordnung gilt für
1. Erzeuger und Besitzer der in Absatz 1 genannten Abfälle und
2. Betreiber von Vorbehandlungs- und Aufbereitungsanlagen.

(3) Auf Abfälle, die einer Verordnung auf Grund der §§ 24 und 25 des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes1) oder der §§ 23 und 24 des bis zum 1. Juni 2012
geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes oder dem Verpackungs-
gesetz2) unterliegen, findet diese Verordnung nur Anwendung, soweit Erzeuger
und Besitzer solcher Abfälle diese nicht entsprechend den Regelungen der
jeweiligen Verordnung oder dem Verpackungsgesetz zurückgeben.
(4) Diese Verordnung gilt nicht für Abfälle, die

1. dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz3) vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I
S. 1739), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. März 2017
(BGBl. I S. 567) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
unterliegen,

2. dem Batteriegesetz4) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2071) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung unterliegen, oder

3. einem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen der Überlas-
sungspflicht nach § 17 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
überlassen worden sind.

(5) Die Vorgaben der Altholzverordnung5) vom 15. August 2002 (BGBl. I
S. 3302), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 2. Dezember 2016
(BGBl. I S. 2770) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung bleiben
unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen. Für diese Verordnung gelten die folgenden
Begriffsbestimmungen:
1. gewerbliche Siedlungsabfälle:
a) Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, die aufgeführt sind in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-
Verordnung6) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt
durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3103)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere

1) Nr. 1.
2) Nr. 5a.
3) Nr. 6a.
4) Nr. 7b.
5) Nr. 5h.
6) Nr. 2a.

Gewerbeabfallverordnung §§ 1, 2 GewAbfV 2d
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aa) gewerbliche und industrielle Abfälle sowie
bb) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen,
und die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf Grund ihrer Beschaffen-
heit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie

b) weitere nicht in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung
aufgeführte gewerbliche und industrielle Abfälle, die nach Art, Zusam-
mensetzung, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten Abfällen aus pri-
vaten Haushaltungen vergleichbar sind,

2. Abfälle aus privaten Haushaltungen:
Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung
anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder
Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten, wie Wohnhei-
men oder Einrichtungen des betreuten Wohnens,

3. Bau- und Abbruchabfälle:
bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallende mineralische und weitere nicht
mineralische Abfälle, die in Kapitel 17 der Anlage der Abfallverzeichnis-
Verordnung aufgeführt sind, mit Ausnahme der Abfälle der Abfallgruppe
17 05 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung,

4. Vorbehandlungsanlage:
Anlage, einschließlich eines verfahrenstechnisch selbstständigen Anlagenteils
einer Entsorgungsanlage, in der Abfälle vor der Verwertung vorbehandelt
werden, insbesondere durch Sortierung, Zerkleinerung, Siebung, Sichtung,
Verdichtung oder Pelletierung,

5. Aufbereitungsanlage:
stationäre oder mobile Anlage, in der aus mineralischen Bau- und Abbruch-
abfällen definierte Gesteinskörnungen hergestellt werden, insbesondere
durch Sortierung, Zerkleinerung und Klassierung,

6. Getrenntsammlungsquote:
der Quotient der zur stofflichen Verwertung getrennt gesammelten Masse an
gewerblichen Siedlungsabfällen und der Gesamtmasse der bei einem Erzeu-
ger anfallenden gewerblichen Siedlungsabfälle multipliziert mit 100 Prozent,

7. Sortierquote:
der Quotient der durch die Sortierung von Gemischen nach § 4 Absatz 1
Satz 1 und § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie von gemischten Bau- und
Abbruchabfällen nach § 9 Absatz 3 Satz 1 für eine Verwertung ausgebrachten
Masse an Abfällen und der Gesamtmasse der einer Vorbehandlungsanlage
zugeführten oben genannten Gemische multipliziert mit 100 Prozent; bei
hintereinandergeschaltet betriebenen Anlagen ist die für die Verwertung aus-
gebrachte Masse an Abfällen die Summe der in allen Anlagen zur Verwertung
aussortierten Massen an Abfällen und ist die Gesamtmasse der einer Vor-
behandlungsanlage zugeführten Gemische die Masse der der ersten Vor-
behandlungsanlage zugeführten Gemische,

8. Recyclingquote:
der Quotient der dem Recycling zugeführten Masse an Abfällen und der
Gesamtmasse der durch die Sortierung für eine Verwertung ausgebrachten
Abfälle multipliziert mit 100 Prozent; bei hintereinandergeschaltet betriebe-
nen Anlagen ist die dem Recycling zugeführte Masse an Abfällen die Summe
der aus allen Anlagen dem Recycling zugeführten Massen an Abfällen und ist
die Gesamtmasse der durch die Sortierung für eine Verwertung ausgebrach-

2d GewAbfV § 2 Gewerbeabfallverordnung
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ten Abfälle die Summe der in allen Anlagen zur Verwertung aussortierten
Massen an Abfällen.

Abschnitt 2. Gewerbliche Siedlungsabfälle

§ 3 Getrennte Sammlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und
Recycling von gewerblichen Siedlungsabfällen. (1) 1Erzeuger und Besit-
zer von gewerblichen Siedlungsabfällen haben die folgenden Abfallfraktionen
jeweils getrennt zu sammeln und zu befördern sowie nach Maßgabe des § 8
Absatz 1 und § 9 Absatz 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes1) vorrangig der
Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen:
1. Papier, Pappe und Karton mit Ausnahme von Hygienepapier,
2. Glas,
3. Kunststoffe,
4. Metalle,
5. Holz,
6. Textilien,
7. Bioabfälle nach § 3 Absatz 7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes; unterteilt nach
verpackten Bioabfällen, insbesondere verpackten Lebensmittelabfällen, und
unverpackten Bioabfällen sowie

8. weitere Abfallfraktionen, die in den in § 2 Nummer 1 Buchstabe b genann-
ten Abfällen enthalten sind.

2Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen nach Satz 1 kön-
nen eine weitergehende getrennte Sammlung innerhalb der in Satz 1 genann-
ten Abfallfraktionen vornehmen. 3Das Vermischungsverbot für gefährliche
Abfälle des § 9a des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auch in Verbindung mit § 15
Absatz 3 Satz 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes bleibt unberührt.
(2) 1Die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 entfallen, soweit die getrennte

Sammlung der jeweiligen Abfallfraktion technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist. 2Technisch nicht möglich ist die getrennte Samm-
lung insbesondere dann, wenn für eine Aufstellung der Abfallbehälter für die
getrennte Sammlung nicht genug Platz zur Verfügung steht oder die Abfall-
behälter an öffentlich zugänglichen Anfallstellen von einer Vielzahl von Erzeu-
gern befüllt werden und die getrennte Sammlung aus diesem Grund durch den
Besitzer nicht gewährleistet werden kann. 3Die getrennte Sammlung ist dann
wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten für die getrennte Sammlung,
insbesondere auf Grund einer sehr geringen Menge der jeweiligen Abfallfrakti-
on, außer Verhältnis zu den Kosten für eine gemischte Sammlung und eine
anschließende Vorbehandlung stehen.
(3) 1Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflichten nach Absatz 1

Satz 1 oder, im Fall der Abweichung von diesen Pflichten, das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Absatz 2 zu dokumentieren. 2Die Dokumentation ist
wie folgt vorzunehmen:
1. für die getrennte Sammlung durch Lagepläne, Lichtbilder, Praxisbelege, wie
Liefer- oder Wiegescheine oder ähnliche Dokumente,

1) Nr. 1.

Gewerbeabfallverordnung § 3 GewAbfV 2d
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2. für die Zuführung der getrennt gesammelten Abfälle zur Verwertung durch
eine Erklärung desjenigen, der die Abfälle übernimmt, wobei die Erklärung
dessen Namen und Anschrift sowie die Masse, die Verwertungsart und den
beabsichtigten Verbleib des Abfalls zu enthalten hat, und

3. für das Abweichen von der Pflicht zur getrennten Sammlung durch eine
Darlegung der technischen Unmöglichkeit oder der wirtschaftlichen Un-
zumutbarkeit.

3Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen;
die Vorlage hat auf Verlangen der zuständigen Behörde elektronisch zu erfol-
gen.

§ 4 Vorbehandlung von gewerblichen Siedlungsabfällen. (1) 1Entfallen
die Pflichten nach § 3 Absatz 1 Satz 1 unter den Voraussetzungen des § 3
Absatz 2, sind Erzeuger und Besitzer der nicht getrennt gehaltenen Abfälle
verpflichtet, diese unverzüglich einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen. 2 In
diesen Gemischen dürfen
1. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und
Forschung gemäß Kapitel 18 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung1)

nicht enthalten sein sowie
2. Bioabfälle und Glas nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
beeinträchtigen oder verhindern.

(2) 1Erzeuger und Besitzer haben sich bei der erstmaligen Übergabe der
Gemische von dem Betreiber der Vorbehandlungsanlage in Textform bestätigen
zu lassen, dass die Anlage die Anforderungen nach § 6 Absatz 1 und 3 erfüllt.
2Hierfür können sie sich insbesondere die Dokumentation nach § 6 Absatz 4
Satz 1 sowie die Ergebnisse der letzten Fremdkontrolle nach § 11 Absatz 1
vorlegen lassen. 3Beauftragt ein Erzeuger oder Besitzer einen Dritten mit der
Beförderung der Gemische, so ist dieser verpflichtet, die Bestätigung einzuho-
len. 4Der Beförderer teilt dem Erzeuger oder Besitzer unverzüglich nach dem
Erhalt der Bestätigung mit, ob die Anlage die Anforderungen nach § 6 Absatz 1
und 3 erfüllt.
(3) 1Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, soweit die Behandlung der

Gemische in einer Vorbehandlungsanlage technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar ist. 2Die Behandlung ist dann wirtschaftlich nicht
zumutbar, wenn die Kosten für die Behandlung der Gemische und die an-
schließende Verwertung der Abfälle außer Verhältnis zu den Kosten für eine
Verwertung stehen, die keine Vorbehandlung erfordert. 3Die Pflicht nach
Absatz 1 Satz 1 entfällt für Erzeuger ebenfalls, wenn die Getrenntsammlungs-
quote im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 90 Masseprozent betragen
hat.
(4) 1Entfällt die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 unter den Voraussetzungen des

Absatzes 3, so haben Erzeuger und Besitzer die Gemische von anderen Abfällen
getrennt zu halten und unverzüglich vorrangig einer ordnungsgemäßen, schad-
losen und hochwertigen sonstigen, insbesondere energetischen Verwertung
zuzuführen. 2 In diesen Gemischen dürfen

1) Nr. 2a.

2d GewAbfV § 4 Gewerbeabfallverordnung
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1. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und
Forschung gemäß Kapitel 18 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung
nicht enthalten sein sowie

2. Bioabfälle, Glas, Metalle und mineralische Abfälle nur enthalten sein, soweit
sie die hochwertige sonstige, insbesondere energetische Verwertung nicht
beeinträchtigen oder verhindern.

(5) 1Erzeuger und Besitzer haben die Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1
Satz 1 oder, im Fall der Abweichung von dieser Pflicht, das Vorliegen der
Voraussetzungen nach Absatz 3 und die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 4 zu
dokumentieren. 2Die Dokumentation kann mit Ausnahme der Dokumentati-
on der Getrenntsammlungsquote nach Absatz 3 Satz 3 insbesondere durch
Lagepläne oder Lichtbilder, Praxisbelege, wie Liefer- oder Wiegescheine, Ent-
sorgungsverträge oder Nachweise desjenigen, der die zuzuführenden Abfälle
übernimmt, erfolgen. 3Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen; die Vorlage hat auf Verlangen der zuständigen Behörde
elektronisch zu erfolgen. 4Zur Dokumentation der Getrenntsammlungsquote
nach Absatz 3 Satz 3 hat der Erzeuger bis zum 31. März des Folgejahres einen
durch einen zugelassenen Sachverständigen geprüften Nachweis zu erstellen.
5Der Nachweis ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen; die
Vorlage hat auf Verlangen der zuständigen Behörde elektronisch zu erfolgen.
(6) Zugelassener Sachverständiger nach Absatz 5 Satz 4 ist,

1. wessen Befähigung durch eine Akkreditierung der nationalen Akkreditie-
rungsstelle in einem allgemein anerkannten Verfahren festgestellt ist,

2. wer als Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisation auf Grund ei-
ner Zulassung nach den §§ 9 und 10 oder nach Maßgabe des § 18 des
Umweltauditgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September
2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
25. November 2015 (BGBl. I S. 2092) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, in dem Bereich tätig werden darf, der näher bestimmt
wird durch Anhang I Abschnitt E Abteilung 38 der Verordnung (EG)
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezem-
ber 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige
NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90
des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der
Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nr. 295/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 13) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung,

3. wer nach § 36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellt ist oder
4. wer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nie-
dergelassen ist, seine Tätigkeit im Inland nur vorübergehend und gelegent-
lich ausüben will und seine Berufsqualifikation vor Aufnahme der Tätigkeit
entsprechend den §§ 13a und 13b der Gewerbeordnung hat nachprüfen
lassen; Verfahren nach dieser Nummer können über eine einheitliche Stelle
abgewickelt werden.

Gewerbeabfallverordnung § 4 GewAbfV 2d
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§ 4a Umgang mit verpackten Bioabfällen. (1) Verpackte Bioabfälle, ins-
besondere verpackte Lebensmittelabfälle, sind
1. vor dem Recycling oder einer sonstigen stofflichen Verwertung einer ge-
sonderten Verpackungsentfrachtung zuzuführen oder

2. für eine bodenbezogene Verwertung einer Behandlung gemäß der Bioabfall-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBl. I
S. 658), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2022
(BGBl. I S. 700) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
zuzuführen.

(2) 1Erzeuger und Besitzer haben sich bei der erstmaligen Übergabe der
verpackten Bioabfälle durch denjenigen, der die Abfälle übernimmt, in Text-
form bestätigen zu lassen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden.
2Beauftragt ein Erzeuger oder Besitzer einen Dritten mit der Beförderung der
verpackten Bioabfälle, so ist dieser verpflichtet, die Bestätigung einzuholen.
3Der Beförderer teilt dem Erzeuger oder Besitzer unverzüglich nach dem
Erhalt der Bestätigung mit, ob die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt wer-
den.

§ 5 Gemeinsame Erfassung und Entsorgung von Kleinmengen. 1Er-
zeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen können diese gemein-
sam mit den auf dem jeweiligen Grundstück anfallenden Abfällen aus privaten
Haushaltungen in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern erfassen und im
Rahmen der für die privaten Haushaltungen vorgesehenen Entsorgungswege
einer Verwertung oder einer Beseitigung zuführen, wenn ihnen auf Grund der
geringen Menge der angefallenen gewerblichen Siedlungsabfälle eine Erfüllung
der Pflichten nach den §§ 3 und 4 wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 2 Für
diesen Fall entfällt die Pflicht zur Benutzung von Abfallbehältern nach § 7
Absatz 2.

§ 6 Anforderungen an Vorbehandlungsanlagen. (1) 1Betreiber von Vor-
behandlungsanlagen haben zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen, schad-
losen und hochwertigen Recyclings, insbesondere der Abfallfraktionen Papier,
Pappe und Karton, Kunststoff, Metall sowie Holz, ihre Anlagen mit mindestens
den in der Anlage genannten Komponenten auszustatten. 2Diese Pflicht ist
auch erfüllt, wenn die Komponenten auf mehrere Anlagen verteilt sind und
diese Anlagen hintereinandergeschaltet betrieben werden. 3Sofern es sich dabei
um Anlagen unterschiedlicher Betreiber handelt, ist durch Verträge zwischen
den beteiligten Betreibern sicherzustellen, dass alle von der ersten Anlage zur
Verwertung aussortierten Abfälle weiterbehandelt und insgesamt die Sortier-
und Recyclingquoten eingehalten werden.
(2) Betreiber von Vorbehandlungsanlagen haben durch geeignete bauliche,

technische oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass in ihren
Anlagen keine Vermischung der Gemische nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und § 9
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie der gemischten Bau- und Abbruchabfälle
nach § 9 Absatz 3 Satz 1 mit anderen als den in diesem Absatz genannten
Abfällen erfolgt.
(3) Betreiber von Vorbehandlungsanlagen haben ihre Anlagen so zu betrei-

ben, dass eine Sortierquote von mindestens 85 Masseprozent als Mittelwert im
Kalenderjahr erreicht wird.

2d GewAbfV §§ 4a–6 Gewerbeabfallverordnung


